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BG OST-SÜD Bürgschaftsgenossenschaft für KMU
071 242 00 60 – www.bgost.ch

Vision? 
Wir bürgen für Sie.

Ihr Gas(t)geber für Wartung und Verkauf 
von Lastwagen, Omnibussen, Transportern

SCHMERIKON: Verkauf & Service Renault Trucks/Volvo Trucks, Service Van Hool, Mercedes-Benz Trucks/Vans/Setra Omnibusse/Unimog/OMNIplus/
MAN BusTopService/FUSO. CHUR: Verkauf & Service Renault Trucks/Volvo Trucks/IVECO Daily, Service IVECO/Volvo Bus/Van Hool/Boschung.
FRAUENFELD: Verkauf & Service Renault Trucks/van Hool. ARBON: Verkauf & Service Renault Trucks/VDL Bus & Coach, Service Van Hool.

www.thomannag.com

Wir arbeiten auch nach dem Feierabend, 
damit Ihre Fahrzeuge schneller wieder rollen:

JETZT MACHEN WIR DEN 
SPAGAT FÜR SIE. 
«Gesteigerte Wirtschaftlichkeit dank 
längerer Fahrzeug-Verfügbarkeit» – eine 
Thomann-Initiative auf dem Weg zum 
24/365 Betrieb.

Mehr Infos auf unserer Webseite.
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Geschätzte Gewerblerinnen und Gewerbler

Der Kantonale Gewerbeverband St.Gallen hat in Zusammenarbeit mit 
der Studien- und Laufbahnberatung des Kantons St.Gallen im letzten Jahr 
die Lehrstellenbörse lanciert. Eine Online-Plattform auf der sich Jugend-
liche und Unternehmen unkompliziert treffen. Hier finden die Jugendliche  
aktuelle Lehrstellen mit Lehrbeginn Sommer 2022. Die Lehrstellensu-
chen in den letzten Monaten vor Lehrbeginn erhält so neuen Schwung. Mit  
www.lehrstellenboerse-ost.ch wird ein niederschwelliger Erstkontakt zwi-
schen Ausbildungsbetrieb und Lehrstellensuchenden ermöglicht. Das Prin-
zip und auch die Handhabung ist simpel: Die Ausbildungsbetriebe erfassen 
die vakanten Lehrstellen, diese werden veröffentlicht und die Jugendlichen 
haben die Chance einen Termin für ein erstes Kennenlernen innerhalb eines 
Online-Meetings zu buchen. 

Angebot und Nachfrage überzeugt!
Die Auswertungen haben gezeigt, dass der Kanal und der Modus der Platt-
form zu den Jugendlichen aber auch zu den Unternehmen passt. Deshalb 
sind wir im Herbst 2021 in die nächste Lehrstellenbörsenrunde gestartet. 
Immer am letzten Mittwoch des Monats finden die Börsentermine statt.  
Die nächsten Lehrstellenbörsen sind am 23. Feburar, 30. März, 27. April und  
25. Mai 2022 geplant. Für die Lehrstellenbörse im Januar durften wir über 
260 freie Lehrstellen verzeichnen. Was uns besonders freut: Unternehmen 
aus dem ganzen Kanton machen mit. So sind in allen Regionen offene Lehr-
stellen zu finden. Auch die Diversität ist gegeben. Die unterschiedlichsten 
Unternehmen sind vertreten vom Polymechaniker über kaufmännische Be-
rufe bis hin zum Gleisbauer. Toll, dass so viele dieses Projekt mittragen.

Mut haben, lohnt sich immer!
In der Vergangenheit hat es sich schon mehrmals gezeigt, dass am Ende 
beide Seiten davon profitieren, wenn auch in einer Krise auf die Jungen ge-
setzt wird. Ist das Tief einmal überstanden, können die Unternehmen auf 
spezifisch ausgebildete Talente zurückgreifen.

Freundliche Gewerblergrüsse

Felix Keller

Junge Talente 
ausbilden!

Felix Keller
Betriebsökonom FH
Geschäftsführer
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IT-Security-Check 
für Ihr Unternehmen

Prüfen Sie das Sicherheitsniveau Ihrer IT 
und erfahren Sie, welche Massnahmen Ihre  
IT-Sicherheit erhöhen können.

swisscom.ch/check-security

Ransomware verschlüsselt Dateien auf dem Com-
puter und macht sie so unbrauchbar. Die Malwa-
re befällt dabei alle am Computer zugänglichen 
Speicher, also auch externe Festplatten, Fileserver, 
Netzwerk- und Online-Speicher. Nach Bezahlung  
eines «Lösegeldes» in Form anonymer Bitcoins er-
halten betroffene Unternehmen einen Schlüssel, 
um die Dateien wieder zu entschlüsseln – oder 
eben auch nicht. Mit folgenden sechs Massnahmen 
können Sie das Risiko und den Datenverlust zu-
mindest minimieren.

1. Halten Sie System und Anwendungen 
aktuell
Die meiste Ransomware macht sich bekannte Si-
cherheitslücken zunutze. Setzen Sie deshalb auf 
automatische oder allenfalls manuelle Updates, um 
solche Lücken in Windows und Anwendungen mög-
lichst rasch zu schliessen. Besonders gefährdet, 
weil als Angriffspunkte beliebt, sind Webbrowser, 
Office-Anwendungen und Windows selbst.

2. Nutzen Sie Antiviren-Software und den 
Ransomware-Schutz von Windows
Microsoft Defender oder die Antiviren-Software ei-
nes anderen Anbieters kann Ihr System zumindest 
vor bekannten Schädlingen schützen. Auch hier ist 
es wichtig, dass Software und Virusdefinitionen im-
mer aktuell sind.

3. Nutzen Sie eine Firewall
Für KMU gibt es Firewall-Lösungen verschiedener 
Hersteller wie beispielsweise Managed Security 
von Swisscom, die sich auch ohne fundiertes Fach-
wissen einsetzen lassen. Die Firewall verbindet das 
lokale Netzwerk (Ethernet und WLAN) mit dem In-
ternet, schützt vor Fremdzugriffen und kann unter 
anderen als «Virenschleudern» bekannte Internet- 
Adressen blockieren. Sinnvoll ist zudem eine Fire-
wall, die den Netzwerkverkehr auf Schadsoftware 
untersuchen und so Ransomware erkennen kann.

4. Nutzen Sie einen sicheren 
Online-Speicher
Mit einem Cloud-Speicher, der verschiedene Ver-
sionen eines Dokuments aufbewahrt, können Sie 
bei einem Befall schnell reagieren und zur letzten 
gespeicherten Version der Dateien vor dem Befall 
«zurückspulen». Sorgen Sie als dafür, dass geschäft-
liche Dokumente nicht lokal auf dem Computer  

gespeichert werden, sondern in einem Netzwerk-
speicher oder eben in der Cloud. 

5. Richten Sie ein Backup ein
Das gilt vor allem für lokale Server und Cloud- 
Speicher: Wenn Sie das gesamte System sichern, 
können Sie bei einem Virenbefall auf den Stand vor 
dem Befall zurückkehren. Das erleichtert zumindest 
die Wiederherstellung des Systems, schützt aber 
aufgrund der langen Intervalle (üblicherweise täg-
lich) nur beschränkt vor Datenverlust. Wichtig ist 
zudem, dass Sie das Backup vor der Ransomware 
schützen. Dazu sollten Sie die Sicherung mindes-
tens vor Veränderung schützen, etwa mit einem 
Schreib- oder Zugriffsschutz.

6. Sensibilisieren Sie Ihre Mitarbeitenden!
Dieser Tipp ist zentral, denn viele erfolgreiche 
Ransomware-Angriffe beginnen mit einem Klick 
eines Menschen. Da diese Schadsoftware häufig 
per Phishing-Mail verbreitet wird, beginnt sie ihre 
Aktivität nach einem Klick auf einen Link oder mit 
dem Öffnen eines Anhangs im Mail. Wenn Sie Ihre 
Mitarbeitenden für diese Sachlage sensibilisieren, 
erhalten Sie ein zusätzliches Schutzschild.

Verschlüsselungstrojaner oder Ransomware machen Dokumente auf dem Computer un-
brauchbar. Diese sechs Tipps helfen, Ihr KMU zu schützen und den Datenverlust bei einem 
Befall zu minimieren.

So schützen Sie sich vor Ransomware
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Am 13. Februar befindet die Schweizer Stimmbevölkerung über die Änderung des 
Stempelabgaben-Gesetzes. Geht es nach Bundesrat und Parlament, soll die Eigen-
kapitalaufnahme künftig nicht mehr besteuert werden. Der Kantonale Gewerbe-
verband St.Gallen (KGV) und die Industrie- und Handelskammer (IHK) St.Gallen- 
Appenzell empfehlen die Vorlage klar zur Annahme. Die Gesetzesänderung 
ermöglicht Innovationen, fördert die unternehmerische Eigenverantwortung, stärkt 
die Krisenfestigkeit und entlastet Start-ups. IHK und KGV begleiten die Abstimmung 
mit einer gemeinsamen Kampagne. 

Eidg. Volksabstimmung vom 13. Februar 2022

KGV und IHK empfehlen JA 
zum Stempelabgaben-Gesetz

Nimmt ein Unternehmen Eigenkapital auf, fällt eine Stem-
pelsteuer an: Wer eine Firma gründet oder deren Eigenkapi-
tal erhöht, muss unabhängig von der Rentabilität ein Prozent 
des neugeschaffenen Kapitals an den Bund entrichten. Damit 
werden Investitionen gehemmt und das Sparen bestraft. Mit 
der Revision des Stempelabgaben-Gesetzes soll sich dies än-
dern. Die Emissionsabgabe auf Eigenkapital – ein international 
unübliches Relikt aus den Zeiten des Ersten Weltkriegs – soll 
abgeschafft werden. Davon profitieren würde eine Vielzahl an 
Unternehmen, die Mehrheit davon KMU. Zwar existiert heute 
ein Freibetrag von einer Million Franken. Doch dieser bezieht 
sich nicht auf einzelne Kapitalerhöhungen, sondern auf das 
gesamte während der Lebenszeit eines Unternehmens einge-
schossene Kapital.

Innovationen ermöglichen
Der Wettbewerb um die besten Ideen und Köpfe intensiviert 
sich. «Will die Schweiz ihre Wettbewerbsfähigkeit und ihren 
Wohlstand langfristig sichern, muss die Stärkung eines in-
novationsfreundlichen Umfelds Priorität haben», zeigt sich 
IHK-Direktor Markus Bänziger überzeugt. «Es sollte also eine 
Selbstverständlichkeit sein, dass Investitionen im Inland in 
Innovation nicht bestraft werden.» Doch genau dies passiere 
heute mit der steuerlichen Belastung von risikotragendem Ei-
genkapital. Mit der Abschaffung der Emissionsabgabe würde 
dieser Fehlanreiz behoben.
 
Eigenverantwortung fördern
Mit der Steuer verdient der Staat heute an der eigenfinanzier-
ten Stärkung der Kapitalbasis. Die Aufnahme von Fremdkapi-
tal wird seit 2012 hingegen nicht mehr besteuert. «Wer sich 
verschuldet, wird heute belohnt», erklärt KGV-Geschäftsfüh-
rer Felix Keller. «Mit der Abschaffung der Abgabe wird dieses  
Ungleichgewicht zwischen Eigen- und Fremdfinanzierung  

Anzeige

www.stutzag.chOb Sie bauen oder renovieren -
auf uns ist Verlass

beseitigt und die unternehmerische Eigenverantwortung nicht 
länger bestraft.»

Krisenfestigkeit stärken
Eigenkapital schafft die Möglichkeit, Verluste eigenverant-
wortlich zu absorbieren. Es dient der Widerstandskraft der 
Unternehmen und der Sicherung von Arbeitsplätzen. Die Emis-
sionsabgabe bestraft somit einerseits jene Unternehmen, die 
in wirtschaftlich guten Zeiten ihre Kapitalbasis festigen. Ande-
rerseits belastet sie die Firmen ausgerechnet in Krisenzeiten, 
wenn der Bedarf an neuem Eigenkapital erfahrungsgemäss 
am grössten ist. Die Gesetzesänderung ermöglicht den Unter-
nehmen, ihre Krisenfestigkeit eigenverantwortlich zu stärken.
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Start-ups entlasten
Jungunternehmen sind für Wachstum auf Eigenmittel ange-
wiesen. Insbesondere Start-ups aus forschungsintensiven 
Branchen überschreiten den Freibetrag rasch. Sie werden 
steuerlich belastet, bevor sie einen Franken verdienen. Das 
revidierte Stempelabgaben-Gesetz entlastet Start-ups und 
 fördert das Unternehmertum.

Autor: Jan Riss, Medienverantwortlicher IHK

IHK und Gewerbeverband mit 
gemeinsamer Kampagne
Aus all diesen Gründen empfehlen 
die IHK St.Gallen-Appenzell und der 
KGV St.Gallen am 13. Februar 2022 
ein klares JA zur Vorlage. Die beiden 
Ostschweizer Verbände begleiten 
die Abstimmung mit einer gemein-
samen Kampagne. 

Weitere Informationen unter 
www.eigenkapital-staerken.ch

Rückfragen
Markus Bänziger, Direktor 
IHK St.Gallen-Appenzell
markus.baenziger@ihk.ch
Tel. 071 224 10 10

Felix Keller, Geschäftsführer
Kantonaler Gewerbeverband St.Gallen
f.keller@gsgv.ch
Tel. 071 228 10 40

Felix Keller, KGV und Markus Bänziger, IHK, begleiten die Abstimmung mit einer gemeinsamen Kampagne.
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Mit fast 140 000 Versicherten ist die Asga eine der 
grössten unabhängigen Gemeinschafts-Vorsorge-
einrichtung der Schweiz. Seit 1962 engagieren 
wir uns für die berufliche Vorsorge von kleinen 
und mittleren Unternehmen aus Gewerbe, Han-
del, Industrie und Dienstleistung. Auch wir sind ein 
KMU und wissen: Im hektischen Geschäftsalltag 
überzeugen einfache Abwicklung, ausgezeichnete 
Servicequalität und ein gutes Preis-Leistungsver-
hältnis. Als Genossenschaft gehen wir noch einen 
Schritt weiter und fokussieren auf das Wohl aller 
Genossenschafterinnen und Genossenschafter. Da-
rum beteiligen wir unsere Mitglieder am Erfolg, zum 
Beispiel mit einer Mehrverzinsung. Für das vergan-
gene Jahr wird das Alterskapital der aktiv Versicher-
ten mit 3,25 % verzinst. Und wir haben die nötigen 
Reserven gebildet, damit unsere Genossenschaft 
langfristig solide dasteht. 

Doch unsere genossenschaftlichen Grundgedan-
ken finden sich nicht nur im Finanziellen. Wir wollen 
unseren Mitgliedern in allen Belangen mehr bieten. 
Zum Beispiel in einer Kommunikation auf Augen-
höhe und in zugänglichen Angeboten. Ein Beispiel? 
Unser Versichertenportal myAsga. Das praktische 
Online-Tool gibt unseren Versicherten die volle Kon-
trolle über ihre berufliche Vorsorge. Ob es nun um 
eine Frühpensionierung geht, um einen Hauskauf 
oder auch um die Auswirkungen einer Pensenre-
duktion für eine Weiterbildung. Mit myAsga haben 
unsere Versicherten jederzeit Zugang zu ihren ak-
tuellen Zahlen und Berechnungen – und können 
die nötigen Prozesse gleich online durchführen. Ein 
echter Mehrwert für unsere Genossenschafterin-
nen und Genossenschafter. 

Die Asga ist eine Genossenschaft. Und das bedeutet, dass die Interessen unserer Mit glieder 
über allem anderen stehen. Das fängt bei der transparenten Kommunikation an und geht 
mit der Erfolgsbeteiligung unserer Mitglieder weiter. Auch bei der Mitsprache sind alle 
Mitglieder gleich gestellt, und so entwickelt sich unsere Genossenschaft im Gemeinsamen 
immer weiter. 

Mehr für unsere Mitglieder

«Wir sind eine Genossenschaft. 
Deshalb partizipieren unsere  
Versicherten mit einer Mehr-
verzinsung am Geschäftsgang  
der Asga. Und profitieren dank 
getätigter Reserven von einer 
langfristigen Sicherheit. Bei uns 
gilt: Alles für die Mitglieder.  
Ganz genossenschaftlich halt.»

Sergio Bortolin - Asga Geschäftsführer
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Neues im Jahr 2022 – Wichtiges kurz und bündig

OBT AG 
Rapperswil SG

Roman Bosetti 
Partner und Teamleiter 
Treuhand

T 055 222 89 28
roman.bosetti@obt.ch

Gesetzliche Sozialversicherungen –
keine Änderungen per 2022
Mindestens alle zwei Jahre überprüft der Bundesrat, 
ob die Renten den ansteigenden Preisen und Löhne 
angepasst werden müssen. Die nächste Überprü-
fung erfolgt wieder per 1. Januar 2023.

Die aktuellste Wegleitung, gültig ab Januar 2021, 
finden Sie hier:
www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/
bundessteuer/formulare/lohnausweis/la-weglei-
tung-2021.pdf.download.pdf/la-wegleitung-2021.
pdf
Für das Deklarationsjahr 2021 ist das neue Formu-
lar anzuwenden. Auf diesem Formular wird neben 
der Sozialversicherungsnummer zusätzlich das Ge-
burtsdatum deklariert.

Privatanteil Geschäftsfahrzeug
Per 1. Januar 2022 wird bei der direkten Bundes-
steuer die Pauschale für die Besteuerung der pri-
vaten Nutzung von Geschäftsfahrzeugen von 0.8 % 
auf 0.9 % erhöht. Die Pauschale von 0.9 % ist ab 
dem 1. Januar 2022 auch bei der MWST-Deklara-
tion anzuwenden. Die Neuregelung erlaubt dem 
Arbeitgebenden, den Anteil Aussendienst auf dem 
Lohnausweis (ab Kalenderjahr 2022) unter den Be-
merkungen nicht mehr zu deklarieren, da die Auf-
rechnung für Arbeitsweg und Fahrkostenabzug in 
der neuen Pauschale berücksichtigt ist. 

Fazit
Die Änderung der Berufskostenverordnung durch 
das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) für 
unselbständig Erwerbstätige bringt Arbeitnehmen-
den mit einem langen Arbeitsweg, die nicht im 
Aussendienst sind, einen Gewinn. Auf der anderen 
Seite sind unselbständig Erwerbstätige mit einem 
kurzen Arbeitsweg, die im Aussendienst tätig sind, 
mit einer höheren Belastung konfrontiert.

Aktienrechtsrevision auf der Zielgeraden
Nun nach fast 30 Jahren Revisionsdauer wird das 
Aktienrecht modernisiert und den aktuellen Bedürf-
nissen von Wirtschaft und Gesellschaft angepasst. 
Im Sommer 2020 haben die eidg. Räte der Revision 
zugestimmt. Das Referendum ist ungenutzt abge-
laufen.

Wir haben Sie bereits in den vergangenen Jahren 
über die Entwicklung im Aktienrecht informiert. 
Hier ein Update:

Inkraftsetzung per 20. Oktober 2020
• Bestimmungen zur Verlängerung Nachlassstun-

dung: Im Zuge der COVID-19-Massnahmen hat 
der Bundesrat die Gesamtdauer der provisori-
schen Nachlassstundung von vormals vier neu 
auf acht Monate verlängert.

Per 01. Januar 2021 wurden bereits in Kraft 
gesetzt
• Geschlechterrichtwerte
• Bestimmungen zur Rohstofftransparenz
• Bestimmungen zur Verlängerung 
 Nachlassstundung

Der Übergang ins neue Jahr ist geschafft! Wie bei jedem Jahreswechsel stehen im  
administrativen Umfeld einige wesentliche Änderungen an.

OBT AG Rapperswil SG

Fischmarktplatz 9
8640 Rapperswil SG
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Neues im Jahr 2022 – Wichtiges kurz und bündig

OBT AG 
St.Gallen 

Christoph Brunner
Partner und Mitglied  
der Geschäftsleitung

T 071 243 34 72
christoph.brunner@obt.ch

Weitere wesentliche Neuerungen, die ab 
2023 in Kraft gesetzt werden
• Neue Formen für Generalversammlungen und 

VR-Sitzungen: Strengere Vorgaben bei der 
GV-Einberufung, Erleichterung im Vorfeld und 
Nachgang zur GV etc.

• Mehr Flexibilität bei der GV-Durchführung: 
GV-Beschlüsse auf dem Zirkularweg, neu wird  
die multilokale GV unter Einhaltung von Auflagen 
zulässig, ausländischer GV-Tagungsort ist zu-
lässig etc.

• Verwaltungsrat: Klarstellung, dass ein Beschluss 
auf elektronischem Weg erlaubt ist, Neuregelung 
Informationspflichten bei Interessenskonflikten 
etc.

• Revisionsstelle: Verschärfung der Abberufung 
der Revisionsstelle etc.

• Flexibilisierung im Bereich des Kapitals: Aktien-
kapital kann auch in ausländischer Währung, also 
der hauptsächlich genutzten Währung (sog. funk-
tionale Währung) geführt werden, Reduktion des 
minimalen Nennwerts einer Aktie auf CHF 0.01 
etc. möglich

• Neuregelung der Reserven
• Zwischendividende und Zwischenabschluss
• Punktuelle Anpassungen, welche die kaufmänni-

sche Buchführung und das Rechnungslegungs- 
recht betreffen

• Bestimmungen über das Kapitalband

• Bestimmungen über die beabsichtigte Sachüber-
nahme

• Bestimmungen über die Sanierung

Revidiertes Erbrecht tritt per 1. Januar 
2023 in Kraft
Mit dem neuen Recht können Erblasserinnen und 
Erblasser künftig über einen grösseren Teil ihres 
Nachlasses frei verfügen.

Das revidierte Erbrecht ist flexibler als bisher aus-
gestaltet. Heute stehen den Kindern drei Viertel 
des gesetzlichen Erbteils als Pflichtteil zu. Künftig 
wird es nur noch die Hälfte sein. Der Pflichtteil 
der Eltern entfällt mit der Revision ganz. Jener des 
Ehepartners und des eingetragenen Partners bleibt 
dagegen unverändert. Wer seinen Nachlass mittels 
Testament entsprechend seinen Wünschen regeln 
möchte, wird in Zukunft also weniger stark durch 
Pflichtteile eingeschränkt werden. Sie oder er kann 
freier über das Vermögen verfügen und so bei-
spielsweise eine faktische Lebenspartnerin oder ei-
nen faktischen Lebenspartner stärker begünstigen. 

Den vollständigen Wortlaut zu den Gesetzesände-
rungen liegt in der OBT Kundeninformation 2022 
für Sie zusammengefasst vor. Hier finden Sie da- 
zu den Link: https://www.obt.ch/de/infoboard/
obt-kundeninformation-2022/ 

OBT AG St. Gallen

Rorschacher Strasse 63
9004 St.Gallen
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FHO
 Fachhochschule O

stschw
eiz

20 Jahre 
Markus Sieger

Sehr geehrte Mitglieder des Gewerbeverbandes

In der langjährigen Tradition haben wir jeweils an dieser Stelle 
die Vorabendveranstaltung «Unternehmensspiegel Ostschweiz 
im Pfalzkeller St.Gallen», den KMU-Anlass des Instituts für Un-
ternehmensführung an der OST Ostschweizer Fachhochschule 
von anfangs März, angekündigt. 

Die diesjährige Durchführung wäre am 01. März vorgesehen 
gewesen. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation, der zu 
befürchtenden Entwicklung und den damit verbundenen Ein-
schränkungen haben wir uns entschlossen, den Anlass in den 
frühen Herbst zu verschieben.

Sobald wir das Verschiebedatum kennen, werden wir dieses 
bekanntgeben. Wir zählen auf Ihr Verständnis und hoffen, dass 
Sie im Herbst den Weg zu uns finden werden.

Informationen (später auch Anmeldung) unter folgendem 
Link: 

ost.ch/ifu-unternehmensspiegel

Der Kantonale Gewerbeverband St.Gallen (KGV) empfiehlt als 
Patronatsgeber allen Mitgliedern, am kostenlosen Vorabend-
anlass im Herbst 2022 in St.Gallen teilzunehmen. 

Wir freuen uns auf Sie.

Freundliche Grüsse
Felix Keller 

Informationen und Anmeldung:
ost.ch/ifu-unternehmensspiegel

 13. Unternehmens-
spiegel Ostschweiz 
Verschiebung «Unternehmensspiegel 
St.Gallen» in den Herbst 

Der Kantonale Gewerberverband St.Gallen (KGV) und die Ge-
schäftsstelle der Gewerbeverbände St.Gallen (GSGV) gratulie-
ren Markus Sieger zu seinem Dienstjubiläum. Seit 20 Jahren 
ist er der Prüfungsleiter der Lehrabschlussprüfungen des Kan-
tons St.Gallen und Stellvertretender Geschäftsführer der Ge-
schäftsstelle der Gewerbeverbände St.Gallen. Markus Sieger 
und sein Team ermöglichen jedes Jahr über 5000 Qualifika-
tionsverfahren. Daneben ist er Präsident der IGKG St.Gallen, 
ist verantwortlich für die Finanzen der Swissmechanic Sekti-
on St.Gallen – Appenzell und beschäftigt sich mit den neuen 
Vor gaben des Bundes im Qualifikationsverfahren in nationalen 
Gremien. Mit seiner grossen Fachkompetenz bereichert er die 
Geschäftsstelle und gilt als erster Ansprechspartner für die 
Chefexpertinnen. Der Kantonale Gewerbeverband St.Gallen 
(KGV) dankt Markus Sieger für sein grosses Engagement, die 
tolle Zusammenarbeit und den unermüdlichen Einsatz. 

Autor: Felix Keller, Geschäftsführer
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Am 13. Februar 2022 stimmen wir über die Abschaffung der 
Emissionsabgabe ab. Die Gegnerinnen und Gegner sprechen 
von «Steuerbschiss» und von einem Geschenk an die Gross-
konzerne. Dabei übersehen sie, dass die von der Emissionsab-
gabe betroffenen Unternehmen bis zu 90 % KMU sind. Diese 
Steuer vermindert das Eigenkapital, das heisst die Substanz 
und die Autonomie der KMU und schwächt den Wirtschafts-
standort Schweiz. Von der steuerlichen Entlastung der Un-
ternehmen erhoffen sich Parlament und Bundesrat positive 
Impulse für die Volkswirtschaft. Unternehmen und insbeson-
dere KMU, welche nach der Corona-Krise ihr Eigenkapital auf-
stocken, sollen nicht unnötig besteuert werden. Der Vorstand 
des Kantonalen Gewerbeverbandes St.Gallen (KGV) empfiehlt 
deshalb ein klares JA für das «Stempelabgaben-Gesetz».

NEIN zum «Mediengesetz»
Die Politik will die Schweizer Medien vom Staat abhängig  
machen. Neu würden die privaten Medienhäuser vom Staat 
jedes Jahr 178 Millionen Franken erhalten. Dies zusätzlich zu 
den jährlich 109 Millionen, die die Verlage für ihre Radio- und 
TV-Stationen bekommen sollen und zu den 130 Millionen,  
welche sie dank dem reduzierten Mehrwertsteuersatz einspa-
ren. Insgesamt würden die Verleger die Steuerzahler künftig 
jährlich über 400 Millionen Franken kosten. Der Vorstand 
des Kantonalen Gewerbeverbandes St.Gallen (KGV) hat die 
Nein-Parole zum «Mediengesetz» gefasst.

Autorin: Simone Zuberbühler, Leiterin Kommunikation

Am 13. Februar 2022 stimmt das Schweizer Stimmvolk über das «Stempel abgaben-
Gesetz» und das «Mediengesetz» ab. Der Vorstand des Kantonalen Gewerbeverband 
St.Gallen (KGV) hat die Parolen gefasst. Sie sagen JA zum «Stempelabgaben-Gesetz» 
und NEIN zum «Mediengesetz». 

1 x JA, 1 x NEIN: 
Der KGV fasst die Parolen 
zum 13. Februar 2022

Anzeige

Die machen was.

Hydrogen
power
by Herold Taxi
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Nachdem der Bundesrat seine Botschaft zur Stabilisierung der AHV (AHV 21) am 
28.08.2019 verabschiedet hat, wurde die Reform im Parlament am 17.12.2021 
angenommen. Ziel ist es, einerseits die Finanzen der AHV bis 2030 zu sichern und 
andererseits das Niveau der Rentenleistungen zu erhalten.

Reform der AHV (AHV 21)

Ausgleichskasse
Gewerbe St.Gallen

Andreas Fässler
Geschäftsführer

T 071 282 29 29
info@ahv-gewerbe.ch

Obwohl das Umlageergebnis der AHV im Jahr 
2020 – das erste Mal seit sechs Jahren – positiv 
ausfiel, wird sich das finanzielle Gleichgewicht mit 
der Pensionierung der geburtenstarken Jahrgänge 
beim bedeutendsten Pfeiler der sozialen Vorsorge 
in Zukunft verschlechtern. Seit 2010 ist die Anzahl 
der AHV-Renten um rund 23 % angestiegen. Im Jahr 
2020 bezogen 2,69 Mio. Personen eine Rente der 
AHV. Den grössten relativen Zuwachs verzeichnet 
dabei die Altersgruppe der über 90-jährigen, welche 
in diesem Zeitraum um nota bene 48 % zugenom-
men hat. Betrug der AHV-Altersquotient (Verhältnis 
RentnerInnen zur erwerbsfähigen Bevölkerung) im 
Jahr 2010 noch 28,4 % erhöhte er sich bis 2020 auf 
31,9 %. Gemäss Prognosen, auf der Grundlage der 
aktuell gültigen Altersgrenzen, wird er 2045 gar 
46,1 % erreichen. 

Die verabschiedete Reform AHV 21 
beinhaltet folgende wesentlichen Punkte:
• Vereinheitlichung des Referenzalters für Männer 

und Frauen auf 65 Jahre. Mit der Bezeichnung 
Referenzalter ist der Übergang von einer festen 
«Altersguillotine» hin zu einem schrittweisen 
Übergang für den Bezug von Altersleistungen 
verbunden. Dies vor dem Hintergrund der stetig 
zunehmenden Lebenserwartung.

• Das Referenzalter der Frauen wird schrittweise 
(um drei Monate pro Jahr) auf das 65. Altersjahr 
angehoben. Für die Übergangsgeneration (9 
Jahrgänge) sind diverse Ausgleichsmassnahmen 

vorgesehen, wie z.B. lebenslanger Zuschlag beim 
Bezug der Rente erst ab Erreichen des Referenz-
alters bzw. tiefere Kürzungssätze bei einem Vor-
bezug (max. 3 Jahre).

• Flexibilisierung der Pensionierung für Männer 
und Frauen ab dem 63. bis zum 70. Altersjahr 
und gleitender Übergang in den Ruhestand mit 
Einführung der Möglichkeit eines Teilvorbezugs 
oder Teilaufschubs der Rente.

• Anreize für die Weiterführung der Erwerbstätig-
keit nach Erreichen des Referenzalters. Die nach 
dem Referenzalter geleisteten AHV-Beiträge wer-
den berücksichtigt. Dadurch besteht die Möglich-
keit, die Rente aufzubessern. Es können auch auf 
kleinen Löhnen Beiträge entrichtet werden; der 
Freibetrag (aktuell CHF 1'400/Monat) bleibt be-
stehen, ist aber freiwillig.

• Zusatzfinanzierung durch eine unbegrenzte pro-
portionale Erhöhung der Mehrwertsteuer von 0,4 
Prozentpunkten.

Die Reform AHV 21 setzt sich aus einer Gesetzes-
änderung und dem Bundesbeschluss über die Zu-
satzfinanzierung (MWST-Erhöhung) zusammen. Bei 
einem allfälligen Referendum gegen die Gesetzes-
änderung, welche von einigen Kreisen bereits an-
gekündigt wurde, wird eine Volksabstimmung nötig; 
die Referendumsfrist läuft bis 07.04.2022. Der 
Bundesbeschluss muss, da es sich um eine Verfas-
sungsänderung handelt, in jedem Fall vom Volk gut-
geheissen werden. Ein Inkrafttreten der gesamten 
Reform kann erst erfolgen, wenn die entsprechen-
den Voraussetzungen gegeben sind, voraussichtlich 
auf den 01.01.2024.

Ausgleichskasse 
Gewerbe St. Gallen

Geltenwilenstrasse 16
9001 St. Gallen
T 071 282 29 29
info@ahv-gewerbe.ch
www.ahv-gewerbe.ch
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Per 30. September dieses Jahres nimmt PostFinance die heuti-
gen Einzahlungsscheine vom Markt. Für Unternehmen ist es jetzt 
höchste Zeit umzustellen.

Die Einzahlungsscheine werden per 30. September dieses Jahres für alle 
Bankkunden in der Schweiz definitiv durch die QR-Rechnung abgelöst. 
Für Unternehmen ist es jetzt höchste Zeit umzustellen, sofern sie dies 
noch nicht getan haben. Denn nach dem 30. September verarbeiten 
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weder online noch am Schalter.
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Rechnungssteller mit Hard- und Software-Lösungen 
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Der Zahlungsverkehr und insbesondere die Kreditoren- und Debitoren-
buchhaltung von Rechnungsstellern mit Hard- und Software- Lösungen 
müssen rechtzeitig umgestellt werden. Unternehmen, die sich bis heute 
noch nicht mit der Umstellung befasst haben, wird empfohlen, umge-
hend ihre Bank und ihren Softwarepartner zu kontaktieren. Diese leisten 
Unterstützung bei den erforderlichen Planungs- und Umstellungsar-
beiten auf die QR-Rechnung.

Weiterführende Informationen zur 
Rechnungsstellung finden Sie hier:
• Auf www.einfach-zahlen.ch/rechnungssteller
• Auf www.paymentstandards.ch 
 für Unternehmen, die Hard- und Software- 
 Lösungen für ihren Zahlungsverkehr einsetzen.

Ablösung 
Einzahlungsscheine 

30.09.2022: 
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■  Wichtige Daten

 Verbandsanlässe
 23.03.2022 Gewerbe Stadt St.Gallen, Zyklusanlass, OST, St.Gallen
  abgesagt!
 05.04.2022  KGV Präsidentenkonferenz, Hotel Buchserhof, Buchs
 16.08.2022 KGV Präsidentenkonferenz, Einstein Congress, St.Gallen
 25.08.2022 ASTAG OFL, Sektionshöck, MOWAG, Tägerwilen
 05.09.2022 Gruppe Handel des KGV, Impulstagung, 
  Züger Frischkäse AG, Oberbüren
 08.09.2022 AGVS, Garagistenstamm
 27.09.2022 Gewerbe Stadt St.Gallen, Zyklusanlass, OST, St.Gallen
 24.10.2022 Gewerbe Stadt St.Gallen, Mitgliederanlass
 25.10.2022 KGV Präsidentenkonferenz, Thurpark, Wattwil
 01.12.2022 KGV Treffen Verbandsspitze, Hotel Säntispark, St.Gallen

 Versammlungen
 22.02.2022  * JardinSuisse Ostschweiz, GV
 26.03.2022  * ASTAG OFL, Generalversammlung
 06.04.2022  Eit.ost, Generalversammlung, Lawenasaal, Triesen
 25.04.2022 KSKB, Mitgliederversammlung, Dornbirn
 04.05.2022 KGV Delegiertenversammlung, Eschenbach
 09.05.2022 Gruppe Handel des KGV, Delegiertenversammlung, 
  Einstein Congress, St.Gallen
 09.05.2022 Gewerbe Stadt St.Gallen, Mitgliederversammlung,  

 Pfalzkeller, St.Gallen
 09.06.2022 AGVS, Mitgliederversammlung, Lindensaal, Teufen
 15.11.2022 KSKB, Herbstversammlung, NewStar, St.Gallen

  * finden schriftlich statt

 Sessionen 2021/2022 der eidgenössischen Räte
 Frühjahr:  28. Februar – 18. März 2022
 Sommer:  30. Mai – 17. Juni 2022
 Herbst:  12. – 30. September 2022
 Winter:  28. November – 16. Dezember 2022

 Kantonsratssessionen 2022
 14. und 15. Februar 2022
 19. und 20. April 2022
 13. bis 15. Juni 2022
 19. bis 21. September 2022
 28. bis 30. November 2022

 Erscheinungsdaten
 Nr. 3 16. März 2022
 Nr. 4 20. April 2022
 Nr. 5 18. Mai 2022
 Nr. 6 22. Juni 2022
 Nr. 7/8 17. August 2022
 Nr. 9 21. September 2022
 Nr. 10 19. Oktober 2022
 Nr. 11 16. November 2022
 Nr. 12 14. Dezember 2022

Am 1. Januar 2022 hat Yvonne Brüschweiler die Arbeiten 
von Claudia Loretini als Teil-Mandatsleiterin im Verein 

Triebwerk übernommen. Sie koordiniert und fördert den 
Austausch zwischen Lehrpersonen, Berufsbildnern, Berufs-

beratenden, Lernenden und Jugendlichen in der Region 
Oberthurgau und Rorschach. Die Geschäftsstelle der 

Gewerbeverbände St.Gallen heisst Yvonne Brüschweiler 
herzlich Willkommen und freut sich über die 

Zusammenarbeit.

– AHV-Revision: Wirtschaft steht  
geschlossen hinter der AHV 21 –

Die Dachverbände der Wirtschaft unterstützen die  
deutliche Zustimmung der eidgenössischen Räte zur 

AHV-Reform (AHV 21). Ohne Reformen drohen der AHV 
tiefrote Zahlen und der rasche Verlust des heutigen  

Kapitalstocks. Das abschliessende Ja der Stimmberech-
tigten zur AHV 21 ist für ein stabiles schweizerisches 
Sozialversicherungssystem von zentraler Bedeutung.

– Absage Zyklusanlass –

Gewerbe Stadt St.Gallen und die Fachhochschule OST 
haben sich gemeinsam entschieden, den Zyklusanlass 
vom 23. März 2022 abzusagen. Gemäss den aktuellen 

Vorschriften ist die Veranstaltung nicht möglich.

– Umfangreiche Bauarbeiten 
verhindern rasche 

Angebotsverbesserungen –

Das Bundesparlament hat im Sommer 2019 den Bahn-
ausbauschritt 2035 beschlossen. Die Erreichbarkeit im 

Kanton wird deutlich verbessert. Der Kanton St.Gallen hat 
ein mögliches Fahrplankonzept für die Übergangsphase 

erarbeiten lassen und dieses Ende 2020 dem zuständigen 
Bundesamt für Verkehr (BAV) eingereicht. Zur Kapazitäts-
steigerung sind im Schienennetz umfangreiche Erweite-
rungsarbeiten geplant. Die Umbauarbeiten dauern gut 
zehn Jahre und werden im besten Fall bis im Jahr 2035 

abgeschlossen. Das Bundesamt für Verkehr, die betroffe-
nen Kantone und die beteiligten Transportunternehmen 
haben vereinbart, die Fahrpläne während der intensiven 
Bau phase zwischen Zürich und Winterthur gemeinsam 

festzulegen und zu koordinieren. 

– Yvonne Brüschweiler – 
neu im Verein Triebwerk
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Per 30.09.2022 werden die Einzahlungsscheine abgelöst. 
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